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Amtliche Bekanntmachungen

Aus dem Gemeinderat 
Die nächste öffentliche Sitzung des Gemeinderats fi ndet am 
25. November 2025, um 19:30 Uhr im Herzog-Konrad-Saal mit 
nachfolgender Tagesordnung statt: 
 
1. Gasversorgung in der Stadt Owen
 Konzessionsvertrag mit der Netze BW
 Informationen im Rahmen des NetzDialog 

2.  Bebauungsplan „Owen West I“ mit Örtlichen Bauvorschriften 
zum Bebauungsplan

  Billigung des Vorentwurfes und Beschluss zur Durchführung 
der frühzeitigen Beteiligung 

3. Sanierung und Erweiterung Rathaus
 Freigabe zur Ausschreibung der Aushubarbeiten 

4. Verbandsversammlung des GVV Lenningen
 – 8. Teiländerung des Flächennutzungsplans
 –  Neufassung der Satzung über die Entschädigung für die 

ehrenamtliche Tätigkeit
 –  Übertragung der Kassengeschäfte auf die Gemeindekasse 

Lenningen
     Vorberatung 

5. Annahme von Spenden 

6. Verschiedenes und Bekanntgaben

Backhaus in der Teckstraße 
Das Backhaus in der Teckstraße wurde in den vergangenen 
Wochen instand gesetzt. Im Zuge der Sanierungsarbeiten wurden 
Schäden an der Fassade sorgfältig ausgebessert, anschließend 
neu verputzt und frisch gestrichen. 
 
Durch diese Maßnahmen präsentiert sich das Backhaus in der 
Teckstraße nun wieder in einem gepfl egten und einladenden 
Zustand. 
 

Unser Angebot
unbefristete Beschäftigung, Vollzeitbeschäftigung wünschenswert  
eine Vergütung nach dem TVöD 
ein interessantes und vielseitiges Aufgabengebiet
eine leistungsgerechte Bezahlung nach TVöD
eine betriebliche Altersvorsorge
ein vielseitiges Angebot an Fort- und Weiterbildungen
weitere Benefits wie Bikeleasing und Team-Events

Die Stadt Owen fördert die berufliche Chancengleichheit. 
Bewerbungen von Schwerbehinderten sind erwünscht. 

Ihr Aufgabenbereich:
Allgemeine Assistenzsaufgaben wie das Anfertigen allgemein anfallender
Korrespondenz, Telefonzentrale, Bearbeitung des zentralen Posteingangs und -
ausgangs, Terminkoordination der Bürgermeisterin 
Mitarbeit bei der Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen
Vor- und Nachbereitung von Besprechungen
Erstellen von Sitzungsvorlagen für die Bürgermeisterin
Bearbeitung von Förderprogrammen der Stadt
Öffentlichkeitsarbeit (Homepage, Social Media, Amtsblatt, usw.)  
Unterstützung bei Projekten der Bürgermeisterin bzw. im Bereich des Hauptamtes

Arbeiten Sie gerne in einer attraktiven und zukunftsfähigen Kommune mit einem
engagierten, innovativen und verlässlichen Team? Wir suchen zum nächstmöglichen
Zeitpunkt Verstärkung für unser Rathaus-Team.

Ihr Profil:
kaufmännische oder verwaltungsrechtliche Ausbildung, Erfahrung in der
Kommunalverwaltung wünschenswert 
verwaltungsrechtlicher Hintergrund
ausgeprägte Kommunikations- und Organisationsfähigkeit 
Eigeninitiative, Verantwortungsbewusstsein und Teamfähigkeit 

Sie wollen Teil des Teams werden?

Assistenz der Bürgermeisterin (m/w/d) 

Ihre Ansprechpartner: 

Frau Fröhlich 
Leitung Hauptverwaltung/Ordnungsamt
Mail.: e-froehlich@owen.de
Tel.: 07021/8006-32

Dann bewerben Sie sich direkt über das
Bewerberportal auf der Homepage der Stadt Owen.
Nach Abschluss des Auswahlverfahrens werden die
Unterlagen datenschutzkonform vernichtet.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis zum
07.12.2025

Aktion Wunschbaum 
Auch 2025 fi ndet wieder unsere 
Wunschbaumaktion statt. 

Näheres dazu fi nden Sie im gemein-
samen Teil. 

Gießwasser auf dem Friedhof abgestellt 
Ab sofort steht das Gießwasser an den Wasserentnahme-
stellen auf dem Friedhof, wegen der zu erwartenden niedri-
gen Temperaturen, nicht mehr zur Verfügung. 

Stadt Owen
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Verlängerter Einkaufsabend von 17 bis 22 Uhr 
Heute findet wieder der allseits beliebte verlängerte Einkaufs-
abend „Owen leuchtet“ statt. Mit zahlreichen Teilnehmern aus 
Owen und der Umgebung ist ein spannendes Programm ent-
standen, das zum geselligen Beisammensein, Stöbern in den 
Geschäften und bei den Ständen der Kunsthandwerker sowie 
zum Entdecken des Angebots einlädt. Musikalische Begleitung 
und ein vielfältiges Mitmachprogramm für Groß & Klein runden 

den Abend ab. Der Flyer mit der detaillierten Programmübersicht 
ist auf den Homepages der Stadt Owen und beim HGV Teck e. V. 
downloadbar und liegt an den bekannten Auslagestellen zum Mit-
nehmen bereit. 
 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
 
Stadt Owen & Handels- und Gewerbeverein Teck e. V. 
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Straßensperrungen während der 
Veranstaltung „Owen leuchtet“ 
Auch in diesem Jahr sind beim verlängerten Einkaufsabend 
„Owen leuchtet“ am 21.  November 2025 in der Eisenbahn-, 
Bahnhof- und Amtstraße sowie am Amtsplatz verstärkt Gewerbe-
treibende, Vereine und Kunsthandwerker mit einem Stand vertre-
ten. Mit dem Ziel, in diesem Bereich für die Besucher eine auto-
freie Zone zu schaffen und damit den Besuch der Veranstaltung 
sicher zu gestalten, finden folgende Maßnahmen (siehe Plan) am 
21. November 2025 ab 14 bis 23 Uhr statt: 
 
Vollsperrungen:
•	Neue Straße von der Kreuzung Wasenweg bis zum Gebäude 44.
•	Brühlstraße ab Einmündung Neue Straße bis Amtsplatz. 
•	Schießhüttestraße ab der Einmündung Wasenweg Richtung 

Bahnhofstraße.
•	Amtstraße ab der Einmündung Wehrbachstraße Richtung 

Bahnhofstraße.
•	Bahnhofstraße von der Einmündung der B 465/Kirchheimer 

Straße bis zur Eisenbahnstraße auf Höhe des Bahnhofs. 
Haltverbote:
•	Bahnhofstraße Einmündung B 465 bis Eisenbahnstraße Höhe 

Bahnhof
•	Parkflächen südlich der Eisenbahnstraße Gebäude Nr. 22 
Wir bitten um Ihr Verständnis! 

 

  

Die Pläne finden Sie in Farbe auf der Homepage

Owen 2025 – Streuobstoffensive 
 
Förderung der Neupflanzung von Obstbäu-
men – Abholung der geförderten Streu-
obstbäume 
Auch dieses Jahr sind wieder einige Anträge zur Förderung 
von Streuobstbäumen bei der Stadtverwaltung eingegangen. 
 
Das freut uns sehr und macht uns im Hinblick auf die Sicher-
stellung der künftigen Pflege und den Erhalt unserer wunder-
baren Streuobstwiesenbestände zuversichtlich. 
 
Die Bäume sind bereits bestellt und werden im Bauhof ange-
liefert. 
 
Abgeholt werden können die bestellten Bäume dann am
Samstag, den 29. November 2025, von 9:00 – 11:00 Uhr 
im Owener Bauhof „Im Brühl“. 

 

 
Hinweis auf Räum- und Streupflichtsatzung 
der Stadt Owen 
Winterdienst – Wer macht was? 
Bei Eis und Schnee sind Bauhof und die Anlieger gefordert. 
Schnee muss geräumt und bei Eis muss gestreut werden. Nach-
folgend weisen wir nochmals in Kürze auf die wichtigsten Dinge, 
die beim Winterdienst zu beachten sind und wer was tun muss 
hin. 
 
Was haben die Anlieger zu tun? 
Straßen mit Gehweg: Die Straßenanlieger haben die Gehwege 
(auch Fuß- und Treppenwege) vor ihren Grundstücken zu räumen 
und zu streuen. Dies muss so geschehen, dass die Sicherheit und 
Leichtigkeit des Fußgängerverkehrs gewährleistet ist. Falls nicht 
der gesamte Gehweg geräumt werden kann, ist er auf mindestens 
¾ der Gehwegbreite zu räumen. 



Freitag, 21. November 2025 Stadt Owen Seite 33 / Nummer 47

Straßen ohne Gehweg: Bei Straßen ohne Gehwegen sind in 
ungeraden Jahren die Straßenanlieger mit ungeraden Hausnum-
mern, in geraden Jahren die Straßenanlieger mit geraden Haus-
nummern verpflichtet, auf jeweils ihrer Straßenseite die Fläche 
von 1 m zu räumen und zu streuen. Bei einseitig angebauten Stra-
ßen ohne Gehweg sind die Straßenanlieger der bebauten Grund-
stücke regelmäßig verpflichtet, auf jeweils ihrer Straßenseite eine 
Fläche von 1 m zu räumen und zu streuen. 
 
Straßen mit einseitigem Gehweg: Falls an einer Fahrbahn nur 
auf einer Seite ein Gehweg vorhanden ist, besteht nur für diese 
Seite die Räum- und Streupflicht. 
 
Als Straßenanlieger in diesem Sinne gelten auch Eigentümer 
und Besitzer von Grundstücken, welche nicht direkt an der 
Straße liegen, sondern von der Straße durch eine im Eigentum 
der Gemeinde oder des Trägers der Straßenbaulast stehende, 
unbebaute Fläche getrennt sind, wenn der Abstand zwischen der 
Grundstücksgrenze und Straße nicht mehr als 10 m beträgt. 
 
Der geräumte Schnee und das auftauende Eis sind auf dem rest-
lichen Teil des Gehwegs oder, wenn dieser Platz dafür nicht aus-
reicht, am Rande der Fahrbahn anzuhäufen. Straßenrinnen und 
Straßeneinläufe sind freizumachen. 
Auf keinen Fall darf der Schnee auf die Fahrbahn geworfen wer-
den. Dies kann zu Unfällen führen und ist verboten. Außerdem 
drückt das Räumfahrzeug des Fuhrparks den Schnee auf den 
Gehweg oder in Ihre Einfahrt zurück. 
Auch ist natürlich zu beachten, dass der Schnee nicht bei sich 
selbst geräumt und dafür auf das Grundstück des Nachbarn 
geschoben wird. 
 
Die Gehwege müssen von montags bis freitags bis 7:00 Uhr, 
samstags bis 8:00 Uhr und sonn- und feiertags bis 9:00 Uhr 
geräumt und gestreut sein. Wenn nach diesem Zeitpunkt Schnee 
fällt oder Schnee bzw. Eisglätte auftritt, ist unverzüglich, bei 
Bedarf auch wiederholt zu räumen und zu streuen. Die Pflicht 
endet um 20:00 Uhr. 
Grundsätzlich sollte Schnee und Eis zunächst mechanisch 
geräumt und danach mit abstumpfendem Material wie Sand, 
Splitt und Asche gestreut werden. 
 
Was macht der Fuhrpark des Bauhofs? 
Die Aufgabe des Bauhofs ist das Räumen und Streuen von Fahr-
bahnen und öffentlichen Flächen innerhalb der geschlossenen 
Ortslage. Zur Bundes-, Landes- und Kreisstraße ist das Straßen-
bauamt zuständig. Das Räumen und Streuen durch den Bauhof 
geschieht aufgrund eines genau festgelegten Räum- und Streu-
planes. In diesem ist unter anderem die Reihenfolge der zu räu-
menden Straßen nach der Dringlichkeit, wie geräumt und gestreut 
werden muss festgelegt. 
Wir bitten hierbei um Verständnis, wenn der Räumwagen bei 
Schneefall nicht an allen Stellen gleichzeitig sein kann. Der Bau-
hof wird natürlich versuchen, so schnell wie möglich alle wichtigen 
Straßen freizumachen. Überall gleichzeitig kann er jedoch nicht 
sein. Auch kann kein Räumdienst „rund um die Uhr“ vorgenom-
men werden. In den Nachtstunden kann grundsätzlich deshalb 
nicht geräumt werden. 
 
Oft ist es dem Bauhof auch nicht möglich, in Wohnstraßen ausrei-
chend zu räumen, da diese durch parkende Fahrzeuge zugestellt 
sind. Wir bitten deshalb darauf zu achten, dass die Fahrzeuge auf 
der Straße so abgestellt werden, dass die Räum- und Streufahr-
zeuge gefahrlos passieren können. 
Auch bitten wir um Verständnis, wenn durch das Räumfahrzeug 
eventuell von Ihnen bereits freigemachte Parkplatzzufahrten, 
Zugänge oder Ähnliches wieder zu geräumt werden sollten. Dies 
ist oft leider nicht anders möglich. Die Mitarbeiter des Bauhofs 
bemühen sich jedoch, soweit als möglich rücksichtsvoll zu räu-
men. 
 
Wer hilft alten und kranken Anliegern? 
In der Nachbarschaft gibt es oftmals Mitbürgerinnen und Mitbür-
ger, die dieser Aufgabe nicht nachkommen können. Diese Perso-
nen freuen sich über Unterstützung beim Räum- und Streudienst 
und sind für nachbarschaftliche Hilfe dankbar. Für einige Bürge-
rinnen und Bürger unserer Stadt ist dies bereits eine Selbstver-

ständlichkeit. Dieses vorbildliche Verhalten verdient Dank und 
Anerkennung und zeugt von einem guten bürgerschaftlichen Mit-
einander in unserer Stadt. 
 
 

 

Freiwillige Feuerwehr
Owen
Einsatzabteilung: 
Dienstag, 25. November – Ausschusssitzung – 20 Uhr 
 

Jugendfeuerwehr: 
Mittwoch, 26. November – Übung – 19 Uhr 

Öffnungstage Stadtarchiv 
Nächster Öffnungstag: 3. Dezember 2025 von 9:00 – 17:00 Uhr 
Bitte vereinbaren Sie einen verbindlichen Termin mit Uhrzeit mit 
dem Kreisarchiv Esslingen (Telefon 0711-3902-42340), damit wir 
einen Platz reservieren können. 
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Unser Angebot
unbefristete Vollzeitbeschäftigung
eine Vergütung in Entgeltgruppe S 8a TVöD 
eine qualitätsgesicherte Einrichtung 
regelmäßige Fort- und Weiterbildung
attraktive betriebliche Altersversorgung, leistungsorientierte Bezahlung,
Kleidergeld und weitere Benefits 

Die Stadt Owen fördert die berufliche Chancengleichheit.
Bewerbungen von Schwerbehinderten sind erwünscht. 

Ihr Aufgabenbereich:
pädagogische Arbeit mit Kindern im Alter von 3-6 Jahren nach dem Handlungskonzept
„infans“
Beobachtung und Dokumentation der individuellen kindlichen Entwicklung
selbstständiges Arbeiten und verantwortungsbewusstes Handeln in einem engagierten
Team
eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Eltern

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt Verstärkung für unser Team. 
Der Adolf-Leuze-Naturkindergarten wird im VÖ-Betrieb von 07.30 Uhr - 13.30 Uhr geführt. 
Der Naturkindergarten ist eine Außengruppe der Kindertageseinrichtung Rinnenweg.

Ihr Profil:
abgeschlossene Berufsausbildung als pädagogische Fachkraft nach § 7 KitaG
Erfahrung in einem Natur- oder Waldkindergarten wünschenswert 
Interesse an der Natur- oder Erlebnispädagogik
Teamgeist, hohes Maß an Geduld, Flexibilität und Belastbarkeit
positiver und wertschätzender Blick auf die Einzigartigkeit jedes einzelnen Kindes

Sie wollen Teil des Teams werden?

Pädagogische Fachkraft (m/w/d)
nach § 7 KiTaG in unserem Naturkindergarten

Ihre Ansprechpartner: 
Frau Schubert
Einrichtungsleitung
Tel.: 07021/8006-55

Frau Fröhlich 
Leitung Hauptverwaltung/Ordnungsamt
Mail.: e-froehlich@owen.de
Tel.: 07021/8006-32

Dann bewerben Sie sich direkt über das
Bewerberportal auf der Homepage der Stadt Owen.
Nach Abschluss des Auswahlverfahrens werden die
Unterlagen datenschutzkonform vernichtet.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis zum
23.11.2025

 

Unser Netz
Herzliche Einladung zum 
Auener Nachmittag 
Am Mittwoch, 26. November 
14:30 – 16:00 Uhr, im Foyer der Teckhalle 

Zu Gast: Die Wortzauberin Stefanie Keller aus Bietigheim-
Bissingen 
Wenn das gesprochene Wort der Märchen durch das Ohr den Weg 
ins Herz fi ndet, legt es einen Zauber über die Seele, es berührt 
und bewegt sowohl das Herz als auch den Verstand. 
„Worte können so viel bewirken und bewegen! Gerne möchte ich 
Dich auch bewegen, berühren und zum Strahlen bringen!“ Stefa-
nie Keller 
Wir freuen uns auf Sie! 
Ihr Nachmittagsteam 
 
Ab 14 Uhr besteht die Möglichkeit sich in allen Fragen rund ums 
Älter werden beraten zu lassen. 
 
Wir haben einen Fahrdienst, bitte bei Frau Derr, Telefon 07021 
800622 anmelden. 

Fundamt 
gefunden wurde
•	1 Brillenetui, schwarz
•	1 E-Roller
 
Haben Sie etwas gefunden oder vermissen Sie etwas, dann wen-
den Sie sich bitte an das Fundamt der Stadt Owen, Frau Kostritza, 
Tel. 07021/8006-21. 

Kirchliche Mitteilungen

Evangelische Kirchengemeinde
Owen
www.evkirche-owen.de 
Pfarramt Owen 
Pfarrer David Bergmann 
E-Mail: Pfarramt.Owen@elkw.de 
Telefon 07021 55382 
Dienstzeiten: Dienstag bis Donnerstag 

Gemeindebüro 
Nanette Kochendörfer 
E-Mail: Gemeindebuero.Owen@elkw.de 
Telefon 07021 55382 
Im Allgemeinen Dienstag und Donnerstag von 9 bis 12 Uhr 
 
Mesnerin 
Dagmar Widmann, Telefon 07021 5097111 

Wochenspruch 
Lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen.
 Lukas 12,35 
 
Sonntag, 23. November – Ewigkeitssonntag 
 9:50 Uhr Die Kirchenmäuse treffen sich im Gemeindehaus. 
10:00 Uhr  Kindergottesdienst und Gottesdienst mit Gedenken 

der Verstorbenen unserer Kirchengemeinde aus dem 
vergangenen Kirchenjahr mit Pfrin. i.R. Margarete 
Oberle, Lenningen. 

 Das Opfer ist für die Jugendreferentenstelle bestimmt. 
 
Mittwoch, 26. November 
17:00 Uhr Konfi nachmittag im Gemeindehaus 
19:30 Uhr Projektchorprobe im Gemeindehaus 
 
Freitag, 28. November 
19:30 Uhr  Frauenabend herzbegreifend – handmade for X-mas 

– im Gemeindehaus 
 
Sonntag, 30. November – Kirchenwahl 
 9:50 Uhr Die Kirchenmäuse treffen sich im Gemeindehaus. 
10:00 Uhr Kindergottesdienst und Gottesdienst mit Taufe mit 
Pfr. David Bergmann und dem Projektchor 
 Das Opfer ist für die Jugendreferentenstelle bestimmt. 
 
Opfer und Spenden 
Das Opfer vom vergangenen Sonntag für die Organisation Hungry 
for life Ukraine betrug 503,00 €. Herzlichen Dank für das Opfer. 
 
Hinweise: 
Owen leuchtet 21. November 2025 – 
Geöffnete und beleuchtete Kirche 
Herzliche Einladung, wenn „Owen leuchtet“, die geöffnete Kirche 
zu besuchen. 
Abseits vom Trubel für ein paar Momente zur Ruhe kommen: 
durchatmen, einfach nur da sein, beten, ermutigt, vielleicht mit 
neuen Gedanken von Gott gestärkt, wieder weiter gehen. 
 


